
 

 

 

 

 

 

Information gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung  

für Inhaber von Pässen 
 

 

Vorbemerkung  

Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die aus dem Geltungs-

bereich dieses Gesetzes aus- oder in ihn einreisen, sind verpflichtet, einen gültigen 

Pass mitzuführen und sich damit über ihre Person auszuweisen. Die Passpflicht nach 

dem Paßgesetz (PaßG) erfüllt, wer einen gültigen Pass im Sinne des § 1 Absatz 2 des 

PaßG besitzt, ihn auf Verlangen vorlegt und den Lichtbildabgleich ermöglicht. Die 

Passpflicht kann darüber hinaus auch erfüllt werden durch die nach § 7 der Passver-

ordnung zugelassenen Ausweise als Passersatz. Wer seine Verpflichtung, einen Pass 

zu besitzen, nicht erfüllt oder eine Mitwirkungspflicht verletzt, handelt ordnungswid-

rig und kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro belegt werden. 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 

Gemeinde Weiskirchen, vertreten durch 

Bürgermeister Stephan Barth 

Kirchenweg 2  

66709 Weiskirchen  

Tel.: 06876 / 709-0  

E-Mail: gemeinde@weiskirchen.de  

 

2. Bei Rückfragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an unseren     

externen Datenschutzbeauftragten:  

Herrn Hans-Jürgen Kiefer  

DSZ e. K.  

Saar Pfalz Park 1 a  

66450 Bexbach 

Tel.: 06881 - 870 32 71 

E-Mail: datenschutz@weiskirchen.de  

Ansprechpartnerin im Rathaus zum Datenschutz ist:  

Frau Harion – Löber, Tel.: 06876 - 709 – 532, E-Mail: datenschutz@weiskirchen.de 

 

 

 

 

Die Gemeinde Weiskirchen informiert! 

mailto:datenschutz@weiskirchen.de


3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung  

Die Passbehörde verarbeitet nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. e, Abs. 2 und Abs. 3 Buchst. 

b sowie Art. 9 Abs. 2 Buchst. g Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) i.V.m. § 22 

Abs. 1 PaßG personenbezogene Daten der Passinhaber und speichert diese im Pass-

register zum Zwecke der Ausstellung der Pässe, der Feststellung ihrer Echtheit, zur 

Identitätsfeststellung des Pass-/Ausweisinhabers und zur Durchführung des PassG.  

Die Passbehörde verarbeitet nach Art. 9 Abs. 2 Unterabsatz 1 Buchst. g DS-GVO in 

Verbindung mit § 4 PaßG das Lichtbild sowie die Fingerabdrücke der betroffenen 

Person. Diese Daten werden bei der passpflichtigen Person erhoben und zur Her-

stellung des Dokuments sowie auf dem elektronischen Speicher- und Verarbei-

tungsmedium des Dokuments verarbeitet. Die Verarbeitung der Fingerabdrücke so-

wie der in § 4 Abs. 3 PaßG genannten Daten erfolgt auf dem elektronischen Spei-

cher- und Verarbeitungsmedium des Passes. 

 

4. Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten  

Personenbezogene Daten des Passinhabers werden an den Passhersteller zum 

Zweck der Herstellung des Passes übermittelt. 

 

Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten aus dem Pass oder mit 

Hilfe des Passes dürfen ausschließlich erfolgen durch Behörden, die zur Identitäts-

feststellung berechtigt sind sowie durch andere öffentliche und nichtöffentliche 

Stellen zur Erfüllung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben und Berechti-

gungen.  

 

Die Passbehörde darf nach Maßgabe des PaßG an andere öffentliche Stellen aus 

dem Passregister Daten übermitteln, soweit dies zur Erfüllung in der Zuständigkeit 

des Empfängers liegender Aufgaben erforderlich ist. 

 

5. Dauer der Speicherung 

Personenbezogene Daten im Passregister sind mindestens bis zur Ausstellung ei-

nes neuen Passes, höchstens jedoch bis zu fünf Jahre nach dem Ablauf der Gültig-

keit des Passes, auf den sie sich beziehen, zu speichern und dann zu löschen. Für 

die Passbehörde bei der Wahrnehmung konsularischer Aufgaben beträgt die Frist 

30 Jahre. 

Die bei der Personalausweisbehörde gespeicherten Fingerabdrücke sind spätes-

tens nach Aushändigung des Personalausweises an die antragstellende Person zu 

löschen. Im Personalausweisrecht gelten folgende weitere Regelungen: 

 

 

 

 

 



- Personenbezogene Daten beim Sperrnotruf sind 1 Jahr nach ihrer Erhebung 
zu löschen. 
 

- Beim Sperrlistenbetreiber sind Sperrschlüssel und Sperrsumme 10 Jahre 
nach deren Eintragung aus der Referenzliste zu löschen. 
 

- Aktualisierungen der Sperrliste werden gespeichert, damit eine Sperrung 
oder Entsperrung des elektronischen Identitätsnachweises nachgewiesen 
werden kann. Sie werden 10 Jahre nach ihrer Speicherung gelöscht. 
 

- Ein allgemeines Sperrmerkmal wird 10 Jahre aus der Sperrliste gelöscht, 
nachdem der Sperrschlüssel beim Sperrlistenbetreiber gespeichert worden 
ist, oder wenn die Personalausweisbehörde eine Entsperrung vorgenom-
men hat. 
 

- Der Ausweishersteller speichert die Daten, die im Rahmen des Produktions-
verfahrens erlangt oder erzeugt worden sind und der antragstellenden Per-
son zugeordnet werden können, höchstens so lange, bis der Sperrlistenbe-
treiber den Empfang der Sperrsumme und des Sperrschlüssels und die Per-
sonalausweisbehörde den Eingang des Sperrkennworts bestätigt haben. Im 
Übrigen sind die Daten sicher zu löschen. Der Ausweishersteller führt zur 
Vermeidung von Doppelungen eine Liste mit Sperrsummen von hergestell-
ten Personalausweisen. Die Sperrsummen in dieser Liste sind zehn Jahre 
nach ihrer Eintragung zu löschen. 

 

6. Betroffenenrechte 

Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der DS-GVO insbe-

sondere folgende Rechte:  

 

a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verar-

beitung (Artikel 15 DS-GVO).  

 

b) Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder unvollständig 

sein sollten (Artikel 16 DS-GVO).  

 

c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der 

Voraussetzungen von Artikel 17 DS-GVO zutrifft. 

 

7. Beschwerderecht  

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde beim  

 
 

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland  

Fritz-Dobisch-Straße 12 

66111 Saarbrücken  

Telefon: 0681 94781 -0,  Telefax: 0681 94781 -29  

E-Mail: poststelle@lfdi.saarland.de 

Internet: http://www.lfdi.saarland.de 

 

einzureichen.  
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